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Betreff: 

Stadtbetriebe Heidelberg Preisanpassung der 
Dauerparkerstellplätze Anwohnergaragen zum 01.01.2023 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

23.11.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Heidelberg 
nimmt die Anpassung der Tarife der Dauerparker in den Anwohnergaragen zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  

  
Einnahmen:  
 laufende Einnahmen Ergebnishaushalt 20.000 

  
Finanzierung:  
 keine  

  
Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Tarife für die Dauerparker der Anwohnergaragen Anatomie, Jansen, Schöneck und 
Zwingerstraße sollen angepasst werden. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2022 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2022 

27 Stadtbetriebe Heidelberg 
Preisanpassung der Dauerparkplätze Anwohnergaragen zum 01.01.2023 
Informationsvorlage 0244/2022/IV 

Stadtrat Bartesch macht darauf aufmerksam, dass in der Anlage 01 zur Drucksache 
0244/2022/IV der Informationsvorlage offenbar bei der Zahlenangabe von netto 98,91 Euro 
(Mietpreis Anwohner Netto neu) ein Zahlendreher gemacht worden sei. Außerdem möchte 
er wissen, wie viele Jahre noch eine Anpassung von 5 % vorgenommen werde. 

Frau Neuer, von den Stadtbetrieben Heidelberg teilt mit, dass es sich tatsächlich um einen 
Zahlendreher handle und ein Nettobetrag von 89, 91 Euro richtig wäre. Weiter informiert 
sie, im Gemeinderat sei im Jahr 2021 eine jährliche Preisanpassung (von bis zu 50 %) der 
Dauerparkplätze Anwohnergaragen gewünscht worden. Wie eine Anpassung in den kom-
menden Jahren aussehe, sei derzeit noch nicht entschieden. 

Nach dieser kurzen Aussprache nehmen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschus-
ses die Informationsvorlage unter Berücksichtigung der Änderung in Anlage 01 zur Druck-
sache 0244/2022/IV (Mietpreis Anwohner Netto neu 89,91 Euro statt 98,91 Euro) zur Kennt-
nis. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Änderung/en 
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Begründung:  

Die Stadtwerke Heidelberg GmbH hat in ihrem Aufsichtsrat eine jährliche Erhöhung der Dauerparkta-
rife in den öffentlichen Parkhäusern um circa 5 Prozent beschlossen. Die Stadtbetriebe Heidelberg 
haben die Entscheidung der Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH analog für Ihre Anwohnergaragen 
angewendet (Drucksache 0233/2021/IV). Die Tarife werden zum 01.01.2023 in den Anwohnergaragen 
erhöht und den Dauerparktarifen der Stadtwerke angeglichen. Die finanziellen Auswirkungen auf die 
Dauerparktarife der Anwohnergaragen der Stadtbetriebe Heidelberg können aus der Anlage 01 ent-
nommen werden. 

Analog des Aufsichtsratsbeschlusses der Stadtwerke Heidelberg GmbH sollen die Tarife in den fol-
genden Jahren voraussichtlich jährlich um jeweils circa 5 Prozent erhöht werden. Diese Erhöhung 
werden die Stadtbetriebe Heidelberg für Ihre Anwohnergaragen analog umsetzen. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Preisanpassung Anwohnergaragen Preisliste 2023 
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